
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



789 
C/27/9 Add. 

ORIGINAL : franzosisch 

DATUM : 27. Oktober 1993 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Siebenundzwanzigste ordentliche Tagung 

Gent, 29. Oktober 1993 

ERGAI!.'NZUNG ZUM OOKUMEN'I' C/27 /9 

(BERICHT UEBER DEN FORTGANG DER ARBEITEN DES 
VERWALTUNGS- UNO RECHTSAUSSCHUSSES) 

Vom Verbandsburo erstelltes Dokument 

1. Der Verwaltungs- und Rechtsausschuss hat auf seiner am 27. Oktober 1993 
abgehaltenen dreiunddreissigsten Tagung - im Hinblick auf ihre Annahme durch 
den Rat auf der gegenwartigen Tagung - die in der Anlage zu diesem Dokument 
wiedergebene revidierte und auf den neuesten Stand gebrachte Fassung der 
UPOV-Musterverwaltungsvereinbarung fur die internationale Zusammenarbeit bei 
der Prufung von Sorten angenommen. 

4197V 

2. Der Rat wird gebeten, das in der 
Anlage wiedergegebene Dokument anzu
nehmen. 

[Anlage folgt) 
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ANLAGE 

ENTWURF 

MUSTERVERWALTUNGSVEREINBARUNG 
FUER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT BEl DER PRUEFUNG VON SORTEN 

IN DER ERKENNTNIS der Bedeutung, die der Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedern des Internationalen Verbandes zum Schutz von Pflanzenzuchtungen 
(UPOV) bei der Prufung auf Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandig
keit der Sorten, die Gegenstand eines Antrags auf Erteilung eines Zuchter
rechts sind, als Mittel fur eine optimale Wirkungsweise ihrer Zuchter
rechtssysteme beizumessen ist, 

IN DER ERWAEGUNG, dass die Zusammenarbeit nach Massgabe der biologischen, 
technischen und wirtschaftlichen Besonderheiten der jeweiligen botanischen 
Taxa unterschiedliche Formen annehmen kann, 

UEBERZEUGT, dass die Zentralisierung der Prufung und die durch andere 
Formen der Zusammenarbeit herbeigefuhrte Vereinheitlichung der technischen 
Verfahren eine positive Auswirkung auf den zwischenstaatlichen Handel auf 
dem Gebiet des Sorten- und Saatgutwesens haben, 

IN DER ERWAEGUNG, dass es bei nichterfolgter Zentralisierung der Prufung 
wunschenswert sein kann, dass die Prufung auf Unterscheidbarkeit, Homo
genitat und Bestandigkeit einer in mehreren Staaten angemeldeten Sorte 
nur einmal durchgefuhrt wird,l 

IN DER ERWAEGUNG, dass diese Vereinbarung dergestalt sein muss, dass sie 
auch geignet ist, als Grundlage fur eine Zusammenarbeit in Bereichen zu 
dienen, die mit dem Schutz von Pflanzenzuchtungen verwandt sind, insbeson
dere in dem Bereich der Verwaltung der Listen der zum Handel zugelassenen 
Sorten,2 

IN DER ERWAEGUNG, dass die Vereinbarungsparteien ebenfalls bestrebt sind, 
vergleichbare Vereinbarungen mit anderen Mitgliedern des Verbandes zu 
schliessen, und dass es somit notwendig ist, diese Vereinbarung auf die 
Musterverwal tungsvereinbarung fur die Internationale Zusammenarbei t bei 
der Prufung von Sorten zu stutzen, die von der UPOV erstellt und vom Rat 
der UPOV auf dessen ..• ordentlicher Tagung am [Datum] angenommen wurde, 

IN DER ERWAEGUNG, dass alle diesbezuglichen Vereinbarungen notwendiger
weise regelmassig uberpruft, bewertet und angepasst werden mussen, 

haben 

die Partei A 

und 

die Partei B 

folgendes vereinbart: 
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Artikel 1 

( 1) Behorde A lei stet der Behorde B auf deren Verlangen folgende Dienste in 
bezug auf Sorten, die bei Behorde B Gegenstand eines Antrags auf Erteilung 
eines Ziichterrechts gemass dem Internationalen Uebereinkommen zum Schutz von 
Pflanzenziichtungen oder auf Eintragung in die Liste der zum Handel zugelassenen 
Sorten sind: 

i) fiir die in Anlage A.l aufgefiihrten Gattungen und Arten die Durchfiihrung 
der Priifung auf Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit der betref
fenden Sorten; 

ii) fiir die in Anlage A.2 [oder A.2/B.2) aufgefiihrten Gattungen und Arten 
die Durchfiihrung des in der genannten Anlage bestimmten Teiles der Priifung auf 
Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit; 

iii) fiir die in Anlage A.3 aufgefiihrten Gattungen und Arten die Ueberwachung 
der Priifung der Sorte und die Auswertung deren Ergebnisse, wenn die Priifung in 
ihrem Zustandigkeitsgebiet durch den Antragsteller oder in dessen Auftrag durch 
einen Dritten durchgefiihrt wird. 

iv) fiir die in Anlage A.4 [oder A.4/B.4) aufgefiihrten Gattungen und Arten 
die Uebermittlung der Ergebnisse der Priifung oder deren Ueberwachung, die sie 
aufgrund eines friiheren Antrags durchgefiihrt hat oder durchfiihren wird; 

(2) Behorde B leistet entsprechend der Behorde A die gleichen Dienste in bezug 
auf Sorten der in Anlagen B.l, B.2 [oder A.2/B.2), B.3 bzw. B.4 [oder A.4/B.4] 
aufgefiihrten Gattungen und Arten. 

(3) Die Behorden konnen ad hoc vereinbaren, diese Vereinbarung auf eine Sorte 
einer Gattung oder Art anzuwenden, die in der einschlagigen Anlage nicht auf
gefiihrt ist. 

(4) Im Sinne dieser Vereinbarung sind: 

i) "durchfiihrende Behorde": die Behorde, die eine der in Absatz l Num
mern i bis iv erwahnten Tatigkeiten durchfi.ihrt; 

ii) "iibernehmende Behorde": die Behorde, fiir die eine der genannten Tatig
keiten durchgefiihrt wird. 

Artikel 2 

Hat der Rat der UPOV Priifungsrichtlinien fiir eine Art, auf die diese Ver
einbarung Anwendung findet, angenommen, so wird die Priifung entsprechend diesen 
Richtlinien durchgefiihrt. Bestehen solche Richtlinien nicht, so bestimmen die 
Behorden in gegenseitigem Einvernehmen die Priifungsmethoden, bevor diese Ver
einbarung auf die betreffende Art angewandt wird. 

Artikel 3 

(l) Fiir jede Sorte iibermittelt die durchfiihrende Behorde je nach dem Fall der 
iibernehmenden Behorde: 

i) die Berichte fiir jede Priifungsperiode und einen abschliessenden Prii
fungsbericht; 

ii) die Berichte iiber den von ihr durchzufiihrenden Teil der Priifung; 
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iii) die Berichte tiber die Ueberwachung der durch den Antragsteller oder in 
dessen Auftrag durch einen Dritten durchgefuhrten Prufung der Sorte und tiber 
die Auswertung der Ergebnisse dieser Prufung sowie einen abschliessenden Pru
fungsbericht. 

(2) Der abschliessende Bericht muss die Ergebnisse der Prufungen und sonstigen 
Untersuchungen fur die Merkmale der Sorte im einzelnen wiedergeben und soll die 
Auffassung der durchflihrenden Behorde zur Unterscheidbarkeit, Homogenitat und 
Bestandigkeit der Sorte angeben. Wenn diese Voraussetzungen als erfullt ange
sehen werden oder die ubernehmende Behorde darum ersucht, wird dem Bericht 
eine Beschreibung der Sorte beigefligt. 

(3) Berichte und Beschreibungen werden in ..• (Sprache) abgefasst. 

(4) Ueber alle auftretenden Probleme ist die ubernehmende Behorde unverzuglich 
zu unterrichten. 

(5) In bezug auf die Voraussetzungen der Unterscheidbarkeit, Homogenitat und 
Bestandigkeit entscheidet die ubernehmende Behorde tiber den Antrag in der Regel 
auf der Grundlage des abschliessenden Prlifungsberichts oder unter geblihrender 
Berucksichtigung der Teilberichte der durchflihrenden Behorde. Wenn ausser
gewohnliche Umstande es erfordern, kann die ubernehmende Behorde zusatzliche 
Prufungen vornehmen. Entscheidet sie sich zu deren Durchfuhrung, so setzt sie 
die durchfuhrende Behorde davon in Kenntnis. 

Artikel 4 

(1) Die Behorden ergreifen alle notwendigen Massnahmen, urn die Rechte des 
Antragstellers sicherzustellen. 

(2) Ohne ausdruckliche Genehmigung der libernehmenden Behorde und des Antrag
stellers uberlasst die durchfuhrende Behorde kein Material der Sorten, urn 
deren Prufung ersucht wurde, an Dritte. 

(3) Zugang zu den Aktenunterlagen und zum Prufungsanbau wird our gewahrt: 

i) der ubernehmenden Behorde und dem Antragsteller sowie allen ordnungs
gemass ermachtigten Personen; 

ii) dem erforderlichen Personal der Stelle, die die Prlifung durchftihrt, 
sowie beigezogenen besonderen Sachverstandigen, die zur Geheimhaltung im 
offentlichen Dienst verpflichtet sind. Diese besonderen Sachverstandigen haben 
Zugang zu den Zuchtformeln von Hybridsorten our, wenn dies unbedingt erforder
lich ist und der Antragsteller dem nicht widerspricht. 

Dieser Absatz schliesst den allgemeinen Zugang von Besuchern zu Anbauprtifungen 
nicht aus, wenn dem Absatz l hinreichend Rechnung getragen ist. 

( 4) Ist auch eine andere Behorde aufgrund einer vergleichbaren Vereinbarung 
eine ilbernehmende Behorde, so kann Zugang gemass den Regeln gewahrt werden, 
die aufgrund jener Vereinbarung gelten. 

Artikel 5 

Wird im Falle einer in Artikel l Absatz l Nummer iv erwahnten Dienst
leistung der fruhere Antrag zuruckgewiesen oder zuruckgenommen, so konnen die 
Behorden die Fortsetzung der Prufung oder der Ueberwachung fur die ubernehmende 
Behorde vereinbaren. 
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Artikel 6 

Die praktischen Einzelheiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, 
insbesondere hinsichtlich der Bestimmungen tiber Entgelte, der Antragsvordrucke, 
der technischen Fragebogen, der Anforderungen an das Vermehrungsmaterial, der 
Prufungsmethoden, des Austausches von Vergleichsproben, der Unterhaltung von 
Vergleichssortimenten und der Vorlage der Ergebnisse, werden zwischen den 
Behorden durch Schriftwechsel geregelt. 

Artikel 7 

(l) Die ubernehmende Behorde zahlt der durchfuhrenden Behorde das nach Arti
kel 6 vereinbarte Entgelt. 

(2)i) Im Falle einer in Artikel l Absatz l Nummer iv erwahnten Dienstleistung 
wird ein Verwaltungsentgelt erhoben, das rund 350 Schweizer Franken entspricht 
oder dessen Betrag zwischen den Behorden durch Schriftwechsel vereinbart wird. 

i i) Wurde der fruhere An trag zuruckgewiesen oder zuruckgenommen und haben 
die Behorden nach Artikel 5 die Fortsetzung der Prufung oder Ueberwachung fur 
die ubernehmende Behorde vereinbart, so entspricht der zu zahlende Betrag den 
zusatzlichen, sich aus der Fortsetzung der Prufung oder Ueberwachung ergebenden 
Kosten. 

( 3) Zahlungen werden innerhalb von drei Mona ten nach Erhal t einer aufge
schlusselten Rechnung geleistet. 

Artikel 8 

Jede Behorde stellt Informationen, Prufungseinrichtungen oder Dienstlei
stungen von Sachverstandigen, die die andere Behorde zusatzlich benotigt, unter 
der Bedingung zur Verfugung, dass die andere Behorde die hierdurch verursachten 
Kosten libernimmt. 

Artikel 9 

(l) Diese Vereinbarung tritt am ... (Datum) in Kraft [und ersetzt die Verein
barung vom ... (Datum) tiber die Zusammenarbeit bei der Prufung von Sorten]. 

(2) Diese Vereinbarung und ihre Anlagen konnen im gegenseitigen Einvernehmen 
geandert werden. 

(3) Jede Partei, die diese Vereinbarung ganz oder zum Teil widerrufen mochte, 
teilt dies der anderen Partei mit. 

(4) Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, wird ein solcher Widerruf 
erst nach Ablauf von zwei Jahren sowie nach Abschluss der laufenden Prufungen 
und Uebermittlung der betreffenden Berichte wirksam. 

[Ende des Dokuments] 


